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Kanton,
Stadt undRegion

Waffensammler müssen mit Besuch der Polizei rechnen
Der Schutz der öffentlichen Sicherheit steht über demSchutz der Privatsphäre, sagt dasGericht.

UrsMoser

Wer 23 Feuerwaffen sein Eigen
nennt, muss schon damit rech-
nen,dassdiePolizeimal zuHau-
se vorbeischaut unddie sachge-
mässe Aufbewahrung dieser
Waffen kontrolliert. Für einen
Solothurner Waffensammler,
derdasnichtwahrhabenwollte,
heisst es «ausser Spesen nichts
gewesen»: Das Verwaltungsge-
richt weist die Beschwerde
gegeneinevonderKantonspoli-
zei angeordneteWaffenkontrol-
le ab und verrechnet dem Be-
schwerdeführerVerfahrenskos-
ten von 800Franken.

Gesetzeslücke?Vonwegen,
sagtdasGericht
Umsolche Streitfälle künftig zu
verhindern, empfiehlt das Ge-
richt dem Waffenbüro aller-
dings, dasGesuchumErteilung
einesWaffenerwerbsscheins so

anzupassen, dass die Möglich-
keit einer Polizeikontrolle darin
fürdieGesuchsteller auchklarer
ersichtlich ist.

ImvorliegendenFallmachte
der Beschwerdeführer, der of-
fensichtlich grossen Wert auf
die Wahrung der Privatsphäre
legt, geltend, die Waffen-
erwerbsbewilligungen für seine
23 Waffen seien ihm ohne Be-
dingungenoderAuflagenerteilt
worden. Somit habe die Polizei
auch keine Einhaltung vonAuf-
lagen zu überprüfen und in sei-
nem Haus nichts zu suchen.
Denn eine generelle Kontrolle
derWaffenaufbewahrung sei im
Gesetznicht vorgesehenundso-
mit nicht zulässig.

Ist sie sehr wohl, sagt nun
aber das Verwaltungsgericht.
MitderAuffassung,hier bestün-
de eine Gesetzeslücke, befinde
sichderWaffenliebhaber imIrr-
tum.

Esgeht imWesentlichenumAr-
tikel 29 des eidgenössischen
Waffengesetzes.Dieser ermäch-
tigt die kantonalen Vollzugsor-
gane in der Tat wörtlich dazu,
«die Einhaltung vonBedingun-
gen und Auflagen» zu kontrol-
lieren, die mit der Waffen-
erwerbsbewilligung verknüpft
sind.

Das Verwaltungsgericht
stützt aber offensichtlich die
Interpretation der Solothurner
Kantonspolizei und des De-
partements des Innern, die sich
wiederum auf Artikel 26 des
Waffengesetzesberufenhatten,
ausdemsicheineVollmacht für
Hauskontrollen ableiten lässt.

ÖffentlicheSicherheit steht
überderPrivatsphäre
Dieser Artikel stipuliert die all-
gemeineSorgfaltspflicht bei der
Aufbewahrung vonWaffen und
MunitionunddiePflicht, sie vor

demZugriffunberechtigterDrit-
ter zu schützen. Die Sorgfalts-
pflicht an sichwirkedamit schon
wie eine Auflage, die mit einer
Bewilligung verbunden ist, so
die Solothurner Behörden. Sie
sei akzessorisch, wie das die Ju-
risten nennen – ein Paragraf
klebt quasi am anderen.

Und im vorliegenden Fall,
wo es umeine recht grosseZahl
von Waffen geht, bestehe eine
erhöhte Sorgfaltspflicht undda-
mit auch ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse, deren Ein-
haltung zu kontrollieren.

Kurz: Die Kantonspolizei
nimmt sichmitRechtdasRecht
heraus, auchbeiPrivatpersonen
auf derMatte zu stehen und die
ordnungsgemässe Aufbewah-
rung von Waffen und Munition
zu kontrollieren. Nicht nur
bei Inhabern einer Waffenhan-
delsbewilligung, wo Artikel 29
desWaffengesetzes regelmässig

zu wiederholende Kontrollen
vorschreibt.

Eine solche Kontrolle bei
Privaten müsse auch möglich
sein, hält dasGericht fest. Sonst
könnten die Behörden den
Schutz vor missbräuchlicher
Verwendung von Waffen gar
nicht gewährleisten und Sinn
und Zweck desWaffengesetzes
würden umgangen: eben diese
missbräuchliche Verwendung
vonWaffen,Waffenteilen,Waf-
fenzubehör, Munition und Mu-
nitionsbestandteilen zu be-
kämpfen.

Da das öffentliche Interesse
am sorgfältigen Umgang mit
Waffen gegenüber den persön-
lichen Interessen des Waffen-
sammlers imkonkretenFall«of-
fensichtlich»überwiege, sei die
angeordnete Kontrolle in jeder
Hinsicht auchverhältnismässig,
hältdasVerwaltungsgerichtwei-
ter fest.

Tiere in Panik, wenn die Schweiz feiert
Grelle Blitze und lautesGeknalle am 1. August – für viele Tiere ist das ein Albtraum. Eine Tierschützerin gibt Tipps.

Lena Thommen

Der1.Augustnahtundsomitder
Bundesfeiertag. Grillieren, an-
stossen und grosse Feuerwerke
bestaunen, das gehört für viele
Schweizerinnen und Schweizer
dazu.Vielleicht selbst nocheine
Rakete indieLuft gehen lassen,
mit Frauenfürzen oder Feuer-
teufeln zündeln –undderAbend
macht Spass.

TierschützerinEstherGeisser
vonderOrganisationNetapsieht
in diesem Spass eine grosse
Problematik: Viele Tiere hätten
panische Angst, wenn es un-
erwartet knallt. «Wenn ein Tier
in Panik gerät, handelt es kopf-
los», soGeisser.

NachSilvesterund1.August
werdenmehrTierevermisst
Das Unfallrisiko steige massiv,
wenn Tiere fliehen. Sie rennen
zum Beispiel vor ein Auto oder
stürzen in einen Pool oder in
eineGrube.«Da ist nichtdieRa-
kete an sich schuld, aber ihre
Wirkung auf das Tier.»

Viele Tiere rennen angstge-
triebenweg, versteckensichund
finden den Heimweg nicht
mehr. Bei der Schweizerischen
Tiermeldezentralewürdennach
Feiertagen wie Silvester oder
dem 1. August mehr Tiere als
vermisst gemeldet als üblich, so
Geisser.

Geisser bezeichnet es als
«unmöglich»,wennausserhalb
derFeiertageFeuerwerkeabge-
lassen werden. Denn: Haustie-
renkönnemanHausarrest ertei-
len, Nutztiere im Stall ein-
schliessen. Werde aber
unerwartet geballert, werde
einemdas verunmöglicht.

FürWildtiere ist es
nochschwieriger
Wildtieren erteilt niemand
Hausarrest. «Bei einem Gewit-
ter spüren die Tiere schon im
Voraus,dass sichetwasanbahnt.

Sie sinddarauf eingestellt», sagt
Geisser. Eine Rakete aber sei
plötzlichda, unddasTier könne
deren Laute und Funken nicht
einordnen und gerate in Panik.

Vor allem für Vögel könnte
ein Feuerwerk so anstrengend
sein,dassessiedasLebenkostet.
Geisser erklärt: «Panikartiges
AuffliegenkostetVögelvielEner-
gie. ImWinterzumBeispielendet
das oft tödlich, weil zu wenig
Nahrungverfügbar ist,umdiesen
Energieverlust auszugleichen.
AberauchimSommerkollidieren
panischeVögel inderDunkelheit
oftmitHindernissen.»

Gefährlich wird es auch für
Igel, Schlangen und Kleinsäu-
ger, die sich in gestapelten
Holzhaufen verstecken. Wird
das Holz nicht noch einmal
umgeschichtet, bevor es ange-
zündet wird, verbrennen die
Tiere qualvoll.

Tierschützerin Geisser fin-
det nicht, dass Feuerwerke per
se verboten gehören. Sonnen,
Vulkane, Zuckerstöcke und
Wunderkerzen aber sollten
aus ihrer Sicht reichen, um
einen schönen Abend zu ge-
niessen. «Halt eben ohne
Knallerei.»

Fünf Tipps, wieman
Tiere schützen kann

— Klein, aber fein: Statt grossen
Feuerwerken ruhige Varianten
wie Sonnen,VulkaneundWun-
derkerzen vorziehen.

— Der Ort: Keine Feuerwerke
inderNähevonWeiden,Ställen,
Wäldern oder Buschwerk ent-
zünden. Und nicht in der Nähe
vonTieren.

— Hausarrest verpassen: Die
Tiere inderWohnungbehalten,

Musik oder den Fernseher an-
schalten.

— In der Ruhe liegt die Kraft:
Wer selbst ruhig bleibt, über-
trägtdiesesGefühl auf seinTier.
Trösten hingegen kann ein Tier
in seiner Angst bestärken.

— «Holz-Dilemma» vermei-
den: Holzhaufen oder Höhen-
feuer erst am Tag des Abbren-
nens aufschichten. Denn wer-
den diese Haufen Tage zuvor
gebaut, verstecken sich dort
Kleintiereundgetrauen sichbei
dem Lärm nicht mehr raus und
sterben durch das Feuer.

Daswill die
Feuerwerksinitiative
EineeidgenössischeVolksinitia-
tive fordert eineEinschränkung
von Feuerwerken in der
Schweiz.DieFeuerwerksknalle-
rei gehörenicht zumGrundrecht
der persönlichen Freiheit und
geniesse keinen rechtlichen
Schutz, finden die Initianten.

Feuerwerk-Fanshielten sich
nicht an die Feiertage, und so
werde auch an Geburtstagen,
HochzeitenundanderenFeiern
geböllert. Das störe nicht nur
Tiere und sei durch den Fein-
staub für dieUmwelt schädlich,
sondern stelle auch für sensible
Menschen ein Problem dar.
«Wir erhaltenE-Mails vonAsth-
matikern, die wegen der
schlechten Luft, die durch
Feuerwerke entsteht, leiden»,
so CorinneMeister von der Ini-
tiative.

Der Verkauf und die Ver-
wendung von Lärm verursa-
chenden Feuerwerkskörpern
soll mit der Initiative verboten
werden. Traditionelle Feuer-
werke sollen weiterhin auf Ge-
such hin erlaubt sein. Für das
Begehren wurden bereits
90000 Unterschriften gesam-
melt. EndeOktober soll die Ini-
tiative eingereicht werden.

Diese Regeln gelten
im Kanton Solothurn

1.-August-Feuer gelten als
Brauchtumsfeuer. An Bundes-
feiertagen sind sie gestattet. Sie
müssen nicht gemeldet werden,
ebensowenig gilt für sie eineBe-
willigungspflicht. Für Feuer-
werkskörper am 1. August gilt
dasselbe. Die Solothurner Be-
hörden weisen jedoch unter an-
derem darauf hin, Vorsichts-
massnahmen im Umgang mit
Feuerwerkskörpern zu beachten.

Dieser Katze ist die Angst ins Gesicht geschrieben. Bild: zvg

Heizölpreise

Menge 20.07.2023 27.07.2023

801-1499 124.10 126.10

1500-2199 118.70 120.70

2200-2999 116.50 118.60

3000-4499 112.80 114.80

4500-5999 111.70 113.70

6000-8999 111.20 113.10

9000-13000 109.90 111.90
Swissoil Bern-Solothurn

Nachricht
Massnahmengegen
Vogelgrippeverlängert

Meldepflicht Die Vogelgrippe
grassiert weiterhin in der
Schweiz, Anfang Juli etwa war
ein Brutplatz von Wildvögeln
amMurtensee vomVirus befal-
len.DarumhatderBunddiegel-
tendenMassnahmen gegen die
Vogelgrippe bis Mitte Oktober
verlängert. Konkret ist das die
Pflicht, einen Seucheverdacht
(Atemprobleme, Rückgang der
Legeleistung, starke Abnahme
der Futter- oderWasserzufuhr)
einemTierarzt zumelden. (szr)


